
Förderverein Sinfonietta Bardou e.V.
Der Förderverein fördert talentierte Musiker der Musikfestspiele Bardou. Mitfahrer können sich 
bewerben oder können geworden werden, und erhalten bei Annahme eine einmalige Geldzahlung 
als Zuschuss für ihre Unkosten. Spenden werden von Freunden, Eltern und anderen Förderern 
eingesammelt, und auch Konzerteinnahmen können in den Förderverein einfließen.

1  Spenden

1.1  Wieviel ?
Als Spende kommt jeder beliebige Geldbetrag in Frage. Wer möchte, wird auf der Website, der 
Broschüre, und in Konzertprogrammen dankend erwähnt. Natürlich sind auch Firmenspenden 
erwünscht.

Es gibt folgende Spender-Kategorien:

Bronze-Förderer: unter EUR 100
Silber-Förderer: EUR 100 bis EUR 500
Gold-Förderer: EUR 500 oder mehr

1.2  Was passiert mit den Spenden ?
Die Spendengelder fließen zu 100% in Stipendien. Zur Überprüfung werden jährliche 
Rechenschaftsberichte verfasst, in denen sämtliche Spenden und Stipendien aufgelistet werden.

1.3  Spendenkonto
Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen:

Inhaber: Florian Bömers
Bank: Dresdner Bank Mannheim
BLZ:   67080050
Konto: 0669033603
Betreff: Förderverein Bardou

Im Betreff bitte auch angeben, ob der Spendername vertraulich behandelt werden soll. Weitere 
Wünsche können bei dem Verein direkt angegeben werden.

1.4  Gemeinnützigkeit/Abzugsfähigkeit
Der Förderverein ist gemeinnützig. Auf Anfrage werden Spendenquittungen ausgestellt.

2  Stipendien

2.1  Wer bekommt ein Stipendium?
Grundsätzlich hat der Förderverein die Aufgabe, die Musikfestspiele Bardou aufzuwerten, bzw. 
die jetzige Mischung von hohem musikalischem Niveau und entspannter Athmosphäre zu 
erhalten. Im Folgenden werden ein paar Einzelkriterien zur Vergabe eines Stipendiums 
beschrieben.
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2.1.1  Spielqualitäten

Je besser der Bewerber sein Instrument beherrscht, desto förderungswürdiger ist er/sie. Studenten 
mit ihrem Instrument als Hauptfach haben somit schon einen Bonus. Es ist sehr sinnvoll, in der 
Bewerbung eine Referenz-Person anzugeben, die eine qualifizierte Aussage über das Spiel-
Niveau machen kann.

2.1.2  Geld

Da der Förderverein eine Umverteilung vornehmen will, sollen Stipendien nicht an Personen 
vergeben werden, die die Fahrt nach Bardou auch selbst ohne Probleme bezahlen können. In der 
Bewerbung sollte also kurz dargelegt werden, warum man sich um Geldmittel für die Musikfahrt 
bewirbt. Es ist nicht vorgeschrieben, wie das geschehen muss. Wenn die Person dem Vorstand 
des Fördervereins oder der Organisation bekannt ist, oder jemanden kennt, der jemanden kennt, 
der jemanden kennt, dann reicht z.B. ein „bin Student und ständig im Minus“. Je weniger 
allerdings die Bewerberin/der Bewerber bekannt ist, desto weniger kann auf Vertrauen gesetzt 
werden und weitere Angaben wie „bin Bafög-Empfänger“ sind sinnvoll. Grundsätzlich ist dieses 
Kriterium aber nicht all-entscheidend, und Anlagen wie Kontoauszug oder vertrauliche Daten 
sind nicht erwünscht.

2.1.3  Sonstiges

In dieses Kriterium fällt vor allem, ob der Bewerber/die Bewerberin schon einmal mit in Bardou 
war oder ob sonstige Bekanntschaft vorliegt. Wer geworben wurde, hat natürlich schon einen 
Vertrauensvorschuss.

2.1.4  Mittel des Fördervereins

Es kann kein Stipendium mehr vergeben werden, wenn die baren Mittel des Vereins erschöpft 
sind.

2.2  Bewerbung
Grundsätzlich kann sich jeder bewerben. Dazu bewirbt man sich schriftlich mit dem Formular im 
Anhang. Wer schon einmal mit war, kann sich auch formlos unter 
foerderverein@sinfonietta-bardou.de bewerben. Auch gilt für Ex-Bardouler: Ihr 
könnt auch Leute für ein Stipendium vorschlagen!

2.3  Auswahlprozess
Es gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Nach Eingang der Bewerbung entscheidet der Vorstand 
(wer gerade erreichbar ist, aber mindestens 2) einstimmig innerhalb von ca. 7 Tagen über 
Gewährung oder Ablehnung anhand der oben genannten Kriterien. Die Entscheidung ist nicht-
öffentlich und sie ist unanfechtbar. Der Stipendiat erhält das Geld rechtzeitig nach verbindlicher 
Anmeldung und Annahme bei den Musikfestspielen Bardou.

2.4  Wieviel Geld gibt es?
Grundsätzlich gibt es 2 Stipendien:

1) Vollstipendium: EUR 500 (sollte für Anfahrt, Verpflegung und Unterkunft reichen)

2) Teilstipendium: EUR 250

Der Vorstand kann auch abweichende Beträge beschließen.
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2.5  Vertraulichkeit
Jede Bewerbung wird vertraulich behandelt und nur dem Vorstand zugänglich gemacht. Auf 
Wunsch werden auch gewährte Stipendien vertraulich behandelt.

2.6  Stipendiumsdauer
Ein gewährtes Stipendium ist mit der Überweisung abgeschlossen und es können keine weiteren 
Ansprüche geltend gemacht werden.

2.7  Rückforderung
Sollte das Stipendium nicht in Anspruch genommen werden, so erlischt der Anspruch 
rückwirkend. Das gilt sowohl für selbstverschuldetes als auch fremdverschuldetes Fernbleiben 
der Musikfahrt, oder wenn falsche Angaben in der Bewerbung gemacht wurden. In so einem Fall 
muss das Geld zurücküberwiesen werden (was zur Not auch rechtlich verfolgt wird).

3  Organisation des Fördervereins

3.1  Vorstand

3.1.1  Mitglieder

Im Vorstand sind Florian Bömers, Constantin Bömers, Thomas Krahm. Alle Vorstandsmitglieder 
arbeiten ehrenamtlich.

3.1.2  Wahlmodus

Ein Stipendium wird gewährt, wenn alle verfügbaren, aber mindestens zwei, Vorstandsmitglieder 
dafür stimmen. Alle anderen Entscheidungen müssen einstimmig von allen Vorstandsmitgliedern 
beschlossen werden.

3.1.3  Vorstandsämter

Florian Bömers ist Vorsitzender, Constantin Bömers Stellvertreter, und Thomas Krahm ist der 
Schatzmeister.

3.1.4  Aufnahme in den Vorstand

Der Vorstand kann einstimmig über die Aufnahme von neuen Vorstandsmitgliedern entscheiden.

3.1.5  Austritt

Vorstandsmitglieder können jederzeit aus dem Vorstand austreten, solange noch mindestens zwei 
Mitglieder übrig bleiben. Sollte das nicht der Fall sein, muss der Förderverein aufgelöst werden.

3.2  Veröffentlichungen
Der Fördereverein macht Einzahlungen und Auszahlungen, sowie sämtliche weiteren Tätigkeiten 
öffentlich. Dazu wird einmal pro Jahr ein Jahresbericht auf http://www.sinfonietta-
bardou.de veröffentlicht. Weitere Informationen zum Status sollen in regelmäßigen 
Abständen auf der Website veröffentlicht werden.
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3.3  Auflösung
Sollte der Förderverein aufgelöst werden, werden sämtliche Restmittel an den

amj
Arbeitskreis Musik in der Jugend
Deutsche Förderation Junger Chöre und Instrumentalgruppen e.V.
Adersheimer Str. 60
38304 Wolfenbüttel

überwiesen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat.

3.4  Kontakt
Der Förderverein kann auf folgenden Wegen erreicht werden:
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Stipendiums-Antrag

Förderverein Sinfonietta Bardou e.V.

Name: ________________________ Kontoverbindung für erhaltenes Stipendium:

Adresse: ________________________ Bank: ________________________

________________________ BLZ: ________________________

Telefon: ________________________ Kontonr. ________________________

Email: ________________________

Instrument(e): _____________________ Wie gut spiele ich (Schulnote): ________

Gründe für den Antrag (siehe Kriterien in der Vereinsssatzung):

Ich kenne folgende Personen, die nicht mit mir verwandt sind; und die schon mal in Bardou mit 
waren, und/oder Personen, die weitere Auskunft über mich geben können (Name, Telefon, 
Email):

o  Vollstipendium o  Teilstipendium
o  Ich wünsche, dass mein Name bei Gewährung des Stipendiums nicht veröffentlicht wird
    (dieser Antrag wird in jedem Fall vertraulich behandelt)

Ich versichere, dass die Angaben in diesem Antrag der Wahrheit entsprechen und dass ich der 
Satzung zustimme. Ich werde das Geld zurücküberweisen, wenn Absatz 2.7 („Rückforderung“) 
zutrifft.

___________________________ _________________________________________
Datum Unterschrift
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